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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §312 Abs3;

BVergG 2006 §331 Abs1;

BVergG 2006 §332 Abs1 Z1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die B8n wandte sich im vorliegenden Fall gegen die (ihrer Au<assung nach rechtswidrige) durch Zuschlagserteilung

abgeschlossene Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung betre<end einen näher

umschriebenen Leistungsgegenstand. Dieses - hinreichend genau bezeichnete - Vergabeverfahren ist Gegenstand des

Feststellungsverfahrens. Auch wenn sich die B8n für die Begründung ihrer Annahme, es sei ein Vergabeverfahren

ohne vorherige Bekanntmachung durchgeführt worden, auf die Bekanntmachung vergebener Aufträge stützt, führt

dies nicht dazu, dass diese Bekanntmachung (etwa im Sinn einer gesondert anfechtbaren Entscheidung)

Verfahrensgegenstand ist. Ebenso wenig stellt die Erwähnung der freiwilligen ex ante-Transparenzbekanntmachung im

Schriftsatz der B8n eine unzulässige Auswechslung des Prozessgegenstands dar, weil dadurch das dem

Feststellungsantrag zugrunde liegende Vergabeverfahren nicht ausgetauscht wird. Auch der Widerruf des

Wettbewerbsverfahrens bedingt nicht den Wegfall des Prozessgegenstandes, weil sich der vorliegende

Feststellungsantrag auf ein davon zu unterscheidendes, durch Zuschlagserteilung beendetes Vergabeverfahren (und

nicht auf den ohnehin auf Unionsebene bekannt gemachten Wettbewerb) bezieht. Die Behörde ist daher zu Unrecht

davon ausgegangen, dass das dem Feststellungsantrag der B8n zugrunde liegende Vergabeverfahren widerrufen

worden sei und daher nicht mehr existiere.
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